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§ 1 Einführung*

A. Einleitung

Der mit der UWG-Verbandsklage (1965) begonnene und über die AGB-Klage
(1976), das Unterlassungsklagengesetz (2002) und die Musterfeststellungsklage
(2018) führende langwierige Ausbau vonVerbraucherverbandsklagebefugnissen zur
Durchsetzung verbraucherschützender Rechtsnormen hat seinen Höhepunkt er-
reicht: Am 4. Dezember 2020 veröffentlichte die Europäische Union als Teil ihres
„New Deal for Consumers“ die „Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der
Kollektivinteressen der Verbraucher […]“ (RL (EU) 2020/1828),1 die – wenn auch
nicht die erste ihrer Art – sogenannte Verbandsklagenrichtlinie. Knapp drei Jahre
später trat in Deutschland am 13. Oktober 2023 zur Umsetzung der Richtlinie das
„Gesetz zur gebündelten Durchsetzung von Verbraucherrechten“, das Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetz (VDuG) in Kraft.

Von einem „Tauwetter im kollektiven Rechtsschutz“ ist die Rede2 – zu Recht
angesichts des Kernstücks von Richtlinie und VDuG, der auf „Abhilfe in Form von
Schadenersatz, Reparatur, Ersatzleistung, Preisminderung, Vertragsauflösung oder
Erstattung des gezahlten Preises“ (Art. 9 Abs. 1 RL (EU) 2020/1828) bzw. –weiter –
auf „Leistung an die betroffenen Verbraucher“ (§ 14 VDuG) gerichteten Ver-
bandsabhilfeklage. Es ist dieses Instrument, das – möchte man vereinfachend un-
terteilen – nach der Ära der objektivrechtlich geprägten Verbands(unterlassungs)
klagen und der Ergänzung um die bereits individualrechtlich konnotierte Mus-
terfeststellungsklage nun eine neue Ära des kollektiven Leistungsrechtsschutzes
einleitet. Das vonGsell zuvor noch als das „grundlegendste und gravierendste Defizit
der kollektiven Rechtsschutzlandschaft in Deutschland“ bezeichnete Fehlen eines
solchen Instruments3 ist damit behoben.

Bereits einenMonat nach Inkrafttreten desVDuG reichte der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) am 13. November 2023 die erste – von ihm online als
„Sammelklage“ bezeichnete – Abhilfeklage auf Rückzahlung einseitig erhöhter

* Hinsichtlich der verwendeten Abkürzungen wird verwiesen auf Kirchner, Abkürzungs-
verzeichnis der Rechtssprache, 10. Aufl. Berlin 2021.

1 Abl. EU L 409 vom 04.12.2020.
2 Leupold, VuR 2018, 201.
3 Gsell, WuM 2018, 537 (541); siehe dann auch Gsell, GRUR 2024, 979 (980): „[…] ge-

wiss einen Meilenstein bedeutet, dass Verbraucherverbände nun endlich Leistungstitel er-
wirken können […]“.



Preise an Kund:innen des Vodafone-Konzerns ein.4 Der BGH hatte 2019 im Kontext
einer (vermeintlich) missbräuchlichen Nutzung ihrer Kompetenzen einmal ausge-
führt, dass Verbraucherverbände durch ein reges Tätigwerden gerade ihre Ernst-
haftigkeit in Bezug auf ihren tatsächlich praktizierten und nicht nur satzungsmäßig
vorgeschobenen Altruismus beweisen würden. Eine Vielzahl von Verstößen der
Unternehmen erfordere daher eine Vielzahl von Maßnahmen der Verbraucherver-
bände.5 Der vzbv mag das im Kopf gehabt haben, als er seiner frühen ersten Ab-
hilfeklage noch im Jahr 2023 drei weitere folgen ließ, auch gegen weitere namhafte
Unternehmen wie E.ON.6 Man kann das als Demonstration nicht nur der Ernst-
haftigkeit des vzbv, sondern auch eines nicht nur vorgeschobenen, sondern tat-
sächlich bestehenden Bedürfnisses der Praxis und damit als konkludent geäußerte
Kritik am zu lange zu zögerlichen Gesetzgeber werten.

Die Rechtswissenschaft hatte ein (nun: auch) auf Zahlung gerichtetes kollektives
Rechtsschutzinstrument schon seit langem diskutiert und vorbereitet.7 Dass aber die
politische „Überzeugungsarbeit“ schließlich der Diesel-Skandal leisten musste, ist
bekannt.8 Dabei ist jedenfalls im Verbraucherrecht die Erweiterung kollektiver
Rechtsschutzinstrumente auf prozessualer Ebene nicht mehr als die konsequente
Beachtung des auch dem materiellen Verbraucherrecht zugrundeliegenden Topos:
das strukturelle, normativ typisierte Machtgefälle zwischen unerfahrenen Verbrau-
cher:innen und marktgewandten Unternehmen. Hiervon ausgehend hat der Ge-
setzgeber den sachlichen Interessenwiderstreit bereits im materiellen Verbraucher-
recht entschieden.9 Dieses muss, wie jedes andere materielle Recht auch, stets mit
dem Anspruch der Durchsetzung auftreten.10 Dieser normative Durchsetzungsan-
spruch hat grundsätzlich keinen berechtigten Konterpart, denn das Interesse, von
einem materiellrechtlich vorgesehenen Anspruch verschont zu bleiben, folgt dem
Schicksal der bereits in der materiellrechtlichen Lösung berücksichtigten Interessen
und vermag die Durchsetzung des Anspruchs daher nicht zu delegitimieren.11 Weist

4 Verbandsklage des vzbv gegen Vodafone, <www.sammelklagen.de/vodafone>, zuletzt
abgerufen am 16.02.2025.

5 BGH, Urt. v. 04.07.2019 – I ZR 149/18, juris, Rn. 44.
6 Eine Übersicht über die laufenden Abhilfeklagen der Verbraucherzentralen findet sich

auf der Website des vzbv, <www.verbraucherzentrale.de/verbandsklagen>, zuletzt abgerufen
am 16.02.2025; zu den bisherigen Abhilfeklagen auch Röthemeyer, BKR 2024, 977 (979);
Scherer, WRP 2025, 148 (149).

7 Siehe nur Koch, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozeß; Gottwald, ZZP 1978, 1; Mel-
ler-Hannich, Sammelklagen, Gruppenklagen, Verbandsklagen.

8 Stadler, in: Musielak/Voit, ZPO: Vor VDuG Rn. 2; siehe zur Musterfeststellungsklage
bereits Oehmig, Die Rechtsstellung des Verbrauchers in der Musterfeststellungsklage, S. 29;
Tuna, Musterfeststellungsverfahren von Verbraucherverbänden, S. 19; Botthäuser, Die Mus-
terfeststellungsklage, S. 19; Gluding, Kollektiver und überindividueller Rechtsschutz im
Zivil- und Verwaltungsprozessrecht, S. 27.

9 Klocke, Rechtsschutz in kollektiven Strukturen, S. 59.
10 Halfmeier, NJW 2016, 1126 (1128); Scholz, ZG 2003, 248 (258).
11 Klocke, Rechtsschutz in kollektiven Strukturen, S. 73; Leupold, VuR 2018, 201 (202).
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nun das zur Durchsetzung vorgesehene Individualrechtsschutzsystem (ebenfalls)
strukturelle Defizite auf,12 ist daher – soll das materielle Recht nicht zu einem
„inhaltsleere[n] Postulat“ verkümmern13 – die Einführung weiterer prozessualer
Instrumente nur konsequent.14

Den durchsetzungsschwachen Verbraucher:innen wird hierfür ein seriöser und
professioneller Verband an die Seite gestellt, der ihre „Kollektivinteressen“ pro-
zessual repräsentieren soll. Dieses Charakteristikum der Verbandsabhilfeklage ist im
Ausgangspunkt freilich nicht neu, schon seit Jahrzehnten sind in Deutschland Ver-
braucherverbände als primäre Akteure des kollektiven Rechtsschutzes und Reprä-
sentanten der Verbraucherschaft aktiv (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UKlaG, § 8 Abs. 3 Nr. 3
UWG, § 606 Abs. 1 ZPO a.F.). Auch die Vorgänger-Gesetzgebungsakte der Euro-
päischen Union bzw. Gemeinschaft bauten auf deren Tätigkeit (Art. 3 RL 98/27/EG,
Art. 3 RL 2009/22/EG). Anders als die oft verrufenen15 „Klägerkanzleien“ und das
Modell des „Sammelklage-Inkassos“ soll der – nun um ein weiteres Instrument
reichere – positivrechtlich ausgestaltete kollektive Rechtsschutz also weiterhin nicht
marktwirtschaftlich angetrieben, sondern oftmals öffentlich finanziert (§ 2 Abs. 3
VDuG, § 4 Abs. 2 S. 2 UKlaG) und jedenfalls altruistisch motiviert sein (§ 4 Abs. 2
S. 1 UKlaG).

Neu ist jedoch der besondere – auf unmittelbare Leistung an Verbraucher:innen
gerichtete – Rechtsschutzzweck und das hierfür vorgesehene, von besonderen
Kollektivierungselementen geprägte Verfahren des VDuG. Gewissermaßen macht
sich der Zivilprozess hier ehrlich, denn ein – euphemistisch ausgedrückt – abstrakter
(bzw. wenig streitgegenstandsbezogener) Vortrag kennzeichnete bereits bisher die
Schriftsatzqualität in so manchen (Massen-)Verfahren16. Von vormals kritikwürdi-
gem Verständnis des Beibringungsgrundsatzes also nun zu einem innovativen
Konzept kollektiver Rechtsdurchsetzung17. Dass „der normale Zivilprozeß für
Herausforderungen dieser Art nicht im entferntesten gerüstet“18 war und daher zi-
vilprozessuale Neuerungen erforderlich sein würden, hatten bereits die gutachter-

12 Hierzu umfassend Fries, Verbraucherrechtsdurchsetzung; Koch, Verbraucherprozess-
recht.

13 Lakkis, Der kollektive Rechtsschutz der Verbraucher in der Europäischen Union, S. 65;
ebenso Voit, Sammelklagen und ihre Finanzierung, S. 61; Hippel, RabelsZ 1973, 268 f.; Mi-
chailidou, Prozessuale Fragen des Kollektivrechtsschutzes im europäischen Justizraum, S. 50;
Micklitz/Rott, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Rn. 714.

14 Das ist freilich nur eine Perspektive auf den kollektiven Rechtsschutz im Verbraucher-
recht. Kritischere Ausführungen finden sich etwa bei Säcker, Die Einordnung der Verbands-
klage in das System des Privatrechts.

15 Siehe nur Woopen, NJW 2018, 133: „Das Desaster naht“.
16 Groh, in: Weber, Rechtswörterbuch: Massenverfahren (Zivilprozess).
17 Vollkommer, in: Zöller ZPO: § 13 VDuG Rn. 3: „neu und ohne Vorbild“.
18 So etwa bereits Zöllner, AcP 1990, 471 (495).
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